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Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG); 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 im 
Stadtgebiet Regensburg 

Die Stadt Regensburg erlässt gemäß 
§§ 28, 28a des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (Bay-
VwVfG) und § 65 Satz 1 der Zustän-
digkeitsverordnung (ZustV) sowie in 
Verbindung mit § 24 der 10. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
vom 08. Dezember 2020 (10. BayIfSMV), 
veröffentlicht mit BayMBl. 2020 Nr. 711, 
zuletzt geändert mit Verordnung vom 
10.12.2020 (BayMBl. 2020 Nr. 734 vom 
10.12.2020), folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Die Ziffer 3. (Alkoholkonsumverbot) 
und Ziffer 4. (Lageplan mit Geltungs-
bereich Alkoholkonsumverbot) der 
Allgemeinverfügung vom 09.12.2020 
„Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Stadtge-
biet Regensburg“ werden widerrufen. 
Insoweit wird die sofortige Vollziehung 
angeordnet. Die Allgemeinverfügung 
vom 09.12.2020 gilt im Übrigen unver-
ändert fort.

2.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß 
Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayV-
wVfG durch Veröffentlichung im Inter-
net (www.regensburg.de), in Rundfunk 
und Presse am 11.12.2020 als bekannt 
gegeben. Sie gilt ab dem Zeitpunkt der 
Bekanntgabe.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg. Dafür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

a.  Schriftlich an oder zur Niederschrift 
bei Bayerisches Verwaltungsgericht 
Regensburg, Haidplatz 1,  
93047 Regensburg

b.  Elektronisch nach Maßgabe der Be-
dingungen, die der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit www.
vgh.bayern.de zu entnehmen sind.

Hinweis: Die Klageerhebung per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen!

Im Auftrag

Dr. Veit
Rechtsdirektor
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